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Herr  
Patrick Wieschke 
Vorsitzender der NPD-Stadtratsfraktion  
      
      

 

 

 

 

       

       

 
 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum 
   25.10.2019 

 
Beantwortung der Anfrage der NPD-Stadtratsfraktion - Integration von Fachkräften aus Europa (AF-
0035/2019) 

 
 
 
Ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
zu 1. 
Der/ die Beauftragte für Menschen mit Migrationshintergrund soll zentrale Ansprechperson in der 
Verwaltung sein. 
Seit 01.08.2019 ist das „Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz“ in Kraft.  

Das Gesetz regelt den Zugang von Ausländer*innen zu Leistungen der Ausbildungs- und 

Beschäftigungsförderung neu. Es ist davon auszugehen, dass sich der Zuzug zur Sicherung des 

Fachkräftebedarfs für die hiesige Wirtschaft verstärken wird. Neben dem Arbeitsplatz spielen dann 

zentrale Fragen der Integration eine Rolle (Wohnung, Kita, Schule, Arzt). Dies kann nur über intensive 

Netzwerkarbeit gelingen. 

Im Ehrenamt konnten bislang keine Kontakte zu europäischen Zuwanderern aufgebaut werden, die 

wegen einer Arbeitsaufnahme nach Eisenach gekommen sind. Der Unterstützungsbedarf für 

ausländische Arbeitnehmer*innen beim Ankommen und Zurechtfinden in der neuen Heimat ist aber 

genauso vorhanden. Gleichzeitig kann der/die hauptamtliche Beauftragte als Servicestelle für 

Arbeitgeber*innen dienen, die ihre neuen Mitarbeiter*innen unterstützen wollen. 

 

zu 2. 

In der Stadtverwaltung ist die Stelle des Integrationsmanagements verantwortlich für die Integration 
von Geflüchteten. Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm des Landes „Thüringer 
Initiative für lokales Integrationsmanagement in den Kommunen (ThILIK)“. Gleiches gilt für die 
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Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte. Diese Personalstellen betreuen in Eisenach 998 
Personen. In der Stadtverwaltung gibt es keine Personalstelle, die sich umfassend um die Belange 
von ausländischen Mitbürger kümmern kann, da gesetzliche Regelungen und Förderrichtlinien nur 
bestimmte Bereiche behandeln. 
 
Bei einer Gesamtanzahl von 3721 Personen mit Migrationshintergrund (Stichtag 30.09.2019) gibt es 
für mehr als 2/3 der betroffenen Personen keine Anlaufstelle. Auch wenn kulturelle und sprachliche 
Schnittmengen bestehen, sollten wir für diesen Personenkreis eine Willkommenskultur pflegen. 
 
zu 3. 
Der/ die Beauftragte für Menschen mit Migrationshintergrund soll die Interessen aller ausländischen 

Mitbürger*innen in Eisenach vertreten und für ein gutes Miteinander zwischen der 

Aufnahmegesellschaft und den Zuwanderern sorgen. 

Dazu gehört Gremienarbeit, die in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. An landesweiten 

Treffen der Ausländerbeauftragten kann ein/e ehrenamtliche/r Beauftragte in der Regel nicht 

teilnehmen. Die in der Frage angesprochenen Institutionen erledigen ihre Aufgaben nach ihren 

Zuständigkeiten (z.B. VHS Sprachkurse) und sind Bestandteil des Netzwerkes.  

Der Aufbau einer Beratungs-/Servicestelle in der Verwaltung kann von allen ausländischen 

Mitbürgern in Anspruch genommen werden. 

 

 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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